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Antrag auf Aktenauskunft über das lnternetportar ,,FragDenstaat,, in
Bezug auf die Bund-/ Länder-Einigung zum Kohreausstieg vom
15. Januar 2020

Sehr geehrter Herr Semsrott,

vielen Dank für lhre Anfrage über das lnternetportal ,,FragDenStaat", mit
der sie um Zusendung sämtlicher lnformationen in Bezug auf die Bund-
Länder-Einigung vom Kohleausstieg vom 15. Januar 2020 bitten. Hierbei
berufen sie sich auf das sächsische umwertinformationsgesetz (sächsu-
lG), das umweltinformationsgesetz des Bundes (ulc) sowie das Gesetz
zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(vlc). Für den Fall, dass diese Gesetze nicht einschlägig sein sollten, bit-
ten Sie um eine Behandlung lhres Antrags als Bürgeranfrage.

lm Ergebnis der Prüfung lhres Antrages kann ich lhrem Antrag aus folgen-
den Gründen nicht entsprechen.

t.

Aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens zum
Kohleausstiegsgesetz ist lhr Antrag nach g 4 Abs. 1 SächsulG auf Zugang
zu Umweltinformationen gemäß g 5 Abs. 3 SächsUlG abzulehnen

1. Bei den begehrten Unterlagen handelt es sich um Umweltinformationen,
über die die Sächsische Staatsregierung als informationspflichtige Stelle
i.S.v. $ 3 Abs. 1 Satz 'l Nr. 1 SächsUtG verfügt.

umweltinformationen sind nach g 3 Abs. 2 Nr. 3 sächsulG unabhängig von
der Art ihrer speicherung u.a. alle Daten über Maßnahmen ooer tátigt<ei-
ten, die sich auf die umweltbestandteile im sinne der Nummer 1 odei auf
Faktoren im Sinne der Nummer 2 auswirken oder wahrscheinlich auswir-
ken (lit. a) oder die den schutz von umweltbestandteilen im sinne der
Nummer 1 bezwecken, wobei zu diesen Maßnahmen auch beschlossene
politische Handlungskonzepte, Rechts- und venryaltungsvorschriften, Ab-
kommen, umweltvereinbarungen, Pläne und programme gehören (lit. b).
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Die Bund-/Länder-Einigung zum Kohleausstieg vom 15. Januar 2020 steht im Zusam-
menhang mit dem aktuell laufenden Gesetzgebungsverfahren des Bundes zum Koh-
leausstiegsgesetz, in dem eine schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohle-
verstromung in Deutschland sowie die energiepolitischen Begleitmaßnahmen umge-
setzt werden sollen. lm Zuge dieses Gesetzgebungsprozesses trafen sich die Minister-
präsidenten der vier vom Ausstieg aus der Braunkohleverstromung betroffenen Länder
am 15. Januar 2O2O mit der Bundeskanzlerin und der Bundesministerin Schulze sowie
den Bundesministern Scholz, Altmeier und Braun im Bundeskanzleramt. lm Ergebnis
dieses Treffens wurde die von lhnen genannte Bund-/Länder-Einigung vom 15. Januar
2020 abgeschlossen, die insbesondere in Ziffer 2 einen Stilllegungspfad für die Braun-
koh lekraftwerke in Deutschlandenthält.

Aufgrund ihres lnhalts handelt es sich bei der BundJLänder-Einigung um eine Umwelt-
information im Sinne von $ 3 Abs. Nr. 3 a) und b) SächsUlG, denn sie enthält Festle-
gungen, die sich auf den Umweltbestandteil Luft i.S.v. $ 3 Abs. 2 Nr. 3 a) SächsUlG
auswirken und bezweckt darüber hinaus den Schutz des Umweltbestandteils Luft nach
$ 3 Abs. 2 Nr. 3 b) SächsUlG.

2. Nach $ 5 Abs. 3 SächsUlG ist der Antrag jedoch abzulehnen, wenn er bei einer Be-
hörde des Freistaates Sachsen gestellt wurde, soweit und solange diese im Rahmen
der Gesetzgebung tätig wird.

Dadurch sollen der Normsetzungsprozess und die dazu erforderlichen Beratungsvor-
gänge geschützt werden. Von der Auskunftspflicht werden daher in europarechtskon-
former Auslegung sämtliche Stellen befreit, die an einem Gesetzgebungsprozess oder
dem Erlass einer Norm beteiligt sind (vgl. zu der ähnlichen Bestimmung auf Bundes-
ebene in $ 2 Abs. 1 Nr. 1a) UIG: BeckOK lnfoMedienR/Karg UIG S 2 Rn. 28-99
m.w.N.).

So liegt der Fall hier. Der Freistaat Sachsen ist sowohl als vom Ausstieg aus der
Braunkohle unmittelbar betroffenes Land als auch im Rahmen des Bundesratsverfah-
rens in den Gesetzgebungsprozess des Bundes zum Kohleausstiegsgesetz eingebun-
den. lm Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens nahm der Ministerpräsident des Frei-
staates Sachsen gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der anderen drei betroffenen
Länder an dem Treffen mit der Bundeskanzlerin am 15. Januar 2020teil. Die bei die-
sem Treffen getroffenen Vereinbarungen bildeten die Grundlage für den am 29. Januar
2O2O durch das Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Reduzie-
rung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze
( Kohleausstiegsgesetz).

Das Gesetzgebungsverfahren zum Kohleausstiegsgesetz ist noch nicht abgeschlos-
sen.

Ein Anspruch auf Aktenauskunft ergibt sich auch nicht aus den weiteren in lhrem
Schreiben genannten Rechtsgrundlagen.
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Das Umweltinformationsgesetz des Bundes gilt ebenso wie das lnformationsfreiheits-
gesetz des Bundes nur für Bundesbehörden.

Das Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformationen
(VlG) ist vorliegend nicht einschlägig. Bei den von lhnen begehrten lnformationen han-
delt es sich weder um Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches noch um Verbraucherprodukte, die dem $ 2 Nummer 26 des Produktsicher-
heitsgesetzes unterfallen (vgl. S 1 VIG).

Zu lhrer lnformation habe ich lhnen nachfolgend - im Rahmen der Behandlung lhres
Antrags als Bürgeranfrage - frei verfügbare Dokumente im Zusammenhang mit der
Bund-/ Länder-Einigung vom 15. Januar 2020 zusammengestellt:

Das Einigungspapier vom 15. Januar 2020 sowie den Stilllegungspfad für die Braun-
kohlekraftwerke in Deutschland finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/B/bund-laender-einiquno-zum-
kohleausstieq.pdf? blob=publicationFile&v=8

https ://www. bmwi. de/Reda ktio n/D EiDown loads/s-T/stil I leq u nq spfad-
braunkohle .pdf? blob=oub File&v=12

Die Medieninformation der Sächsischen Staatskanzlei vom 16. Januar 2020 ist abruf-
bar unter:

https://www. med ienservice. sachsen. de/medien/news/2333 1 4.

Die Stellungnahme ehemaliger KWSB-Mitglieder vom 21. Januar 2020 ist abrufbar un-
ter:

https://www.bund.neVfileadmin/user upload bund/publikationen/kohle/kohle kommissi
on stellunqnahme ehemaliqe.pdf.

Die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen vom 29
Januar 2020 ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.ministerpraesident.sachsen.de/reqierunqserklarunq-oemeinsam-fur-
sachsen-1 1 107.html.

Medieninformation des SMWA vom 16.01 .2020:

https://www. medienservice. sachsen.de/medieninewsi233265

Medieninformation des SMEKUL vom 16.01.2020:

https://www. medienservice. sachsen.de/medien/news/233323
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Für dieses Schreiben werden keine Kosten erhoben, da es sich gemäß S 13 Abs. 1

Satz2 SächsUlG um eine einfache schriftliche Auskunft handelt.

Rechtsbehelfsbelehru nq

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der Sächsischen Staatskanzlei, Archivstraße 1, 01097 Dresden erhoben
werden.

Mit freundlichen Grüßen

████ █████
████████
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